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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Im Rahmen der Revision der Zivilprozessordnung beschäftigte sich die RK-NR unter
anderem mit verschiedenen Lösungsansätzen zur Problematik, wie die Fristen bei
Eingaben an die Gerichte berechnet werden können. Diese Diskussion habe die Frage
aufgeworfen, ob es nicht möglich und sinnvoll wäre, die Fristenberechnung über die
verschiedenen Gesetze und Rechtsbereiche hinweg zu vereinheitlichen – davon
betroffen wären neben der Zivilprozessordnung etwa die Strafprozessordnung, das
Bundesgerichtsgesetz, das Verwaltungsverfahrensgesetz, das Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts und das Obligationenrecht. So
schilderte Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) den Ursprung der
Kommissionsmotion für eine Harmonisierung der Fristenberechnung, die der
Nationalrat in der Sommersession 2022 behandelte. Obwohl der Bundesrat das
Vorgehen aus verschiedenen Gründen als wenig sinnvoll erachtete – unter anderem
zweifelte er daran, dass eine allgemeingültige Lösung für alle Rechtsgebiete
sachgerecht wäre – und die Ablehnung der Motion beantragte, nahm die grosse
Kammer den Vorstoss einstimmig bei einer Enthaltung an. Bundesrätin Karin Keller-
Sutter hatte für diesen Fall angekündigt, im Zweitrat die Umwandlung in ein Postulat zu
beantragen. 1

MOTION
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Privatrecht

Die Revision der Zivilprozessordnung stand in der Frühjahrssession 2023 erneut auf
der Agenda der eidgenössischen Räte. Zunächst befasste sich der Ständerat mit den
rund zwanzig noch bestehenden Differenzen. Die RK-SR beantragte ihrem Rat in den
meisten Fällen, an seiner Position festzuhalten, was dieser dann auch stillschweigend
tat. Dies betraf etwa Fragen zu den Auswirkungen falscher Rechtsmittelbelehrungen, zu
Streitgenossenschaften, zur Bezifferung der Forderungen und der Berechnung der
Gerichtskosten, zur Definition von internationalen Handelsstreitigkeiten – in denen
gemäss bereits gefasstem Entschluss künftig Englisch als Verfahrenssprache genutzt
werden kann, wenn die Kantone dies erlauben –, zum Schlichtungsverfahren, zum
summarischen Verfahren und zu diversen Fristen. 
Diskussionsbedarf gab es in der kleinen Kammer nur bei zwei Punkten: Einerseits war
umstritten, ob Richterinnen und Richter in einem Gerichtsverfahren in den Ausstand
treten müssen, wenn sie zuvor in einer Schlichtungsverhandlung versucht haben, eine
gütliche Einigung zu erzielen. Die Kommissionsmehrheit bejahte diese Frage, da sie der
Ansicht war, Richterinnen und Richter könnten im Gerichtsverfahren nicht mehr
unabhängig sein, wenn sie sich zuvor schon mit dem Thema befasst hätten. Sie wollte
deshalb dem Nationalrat folgen, der dies so entschieden hatte. Eine Minderheit in der
Kommission lehnte diese Regelung aus prozessökonomischen Gründen hingegen ab.
Die Verfahren würden verlängert, wenn nach jedem Schlichtungsversuch der
Spruchkörper ausgetauscht werden müsste, argumentierte Minderheitsvertreter Fässler
(mitte, AI). Die neuen Richterinnen und Richter müssten die Akten neu studieren und
damit ginge nicht nur Zeit, sondern auch Wissen verloren. Bundesrätin Elisabeth
Baume-Schneider ergänzte, dass das geltende Recht keine Probleme mache; bei
Befangenheit müsse eine Richterin oder ein Richter ohnehin in den Ausstand treten,
aber durch einen Schlichtungsversuch allein sei eine Richterin oder ein Richter noch
nicht befangen. Die Kantone hätten überdies die Möglichkeit, eine solche Regelung
vorzusehen. Der Ständerat folgte mit 27 zu 14 Stimmen der Minderheit Fässler, die beim
geltenden Recht bleiben wollte, und erhielt somit auch diese Differenz zum Nationalrat
aufrecht.
Der zweite Diskussionspunkt betraf die Berufungsfrist im summarischen Verfahren. Die
Kommissionsmehrheit wollte sie, wie vom Bundesrat vorgesehen, bei 10 Tagen
festsetzen, während eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) dem Nationalrat folgen und
die Frist bei familienrechtlichen Streitigkeiten auf 30 Tage ausdehnen wollte. Bei solch
sensiblen und komplizierten Fällen, wie sie im Familienrecht vorkommen könnten, seien
10 Tage zu kurz, argumentierte der Minderheitssprecher. Justizministerin Baume-
Schneider wandte ein, dass der Bundesrat diesen Vorschlag im Vorentwurf gemacht,
ihn dann aber verworfen habe, weil er in der Vernehmlassung überwiegend kritisch
beurteilt worden sei. Die Ständekammer entschied daraufhin mit 26 zu 15 Stimmen, an
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der 10-tägigen Frist festzuhalten.

In der Frage, ob eine Richterin oder ein Richter auch im Hauptverfahren urteilen darf,
wenn er oder sie vorher an der gescheiterten Schlichtungsverhandlung beteiligt war,
schloss sich der Nationalrat in der Folge mit 95 zu 93 Stimmen bei 3 Enthaltungen
knapp dem Ständerat an. Damit bleibt es beim geltenden Recht, wonach ein
gescheitertes Schlichtungsverfahren an sich nicht als Ausstandsgrund gilt. Deutlicher,
mit 136 zu 42 Stimmen bei 14 Enthaltungen räumte die Volkskammer auch die Differenz
betreffend die Konsequenzen falscher Rechtsmittelbelehrungen aus, indem sie die
Version des Ständerats akzeptierte. Bei weiteren Punkten fanden die Räte jedoch
keinen gemeinsamen Standpunkt, so etwa bei der Berufungsfrist im summarischen
Verfahren, bei den Parteientschädigungen, bei den Konsequenzen des
Nichterscheinens und der Streitwertgrenze im Schlichtungsverfahren sowie bei der
Frage, bis wann im Zivilprozess neue Beweismittel eingebracht werden können.

Für die verbleibenden 13 Differenzen wurde eine Einigungskonferenz einberufen. Diese
stellte sich mit 22 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen hinter die von ihr gezimmerte
Kompromisslösung, die bei einigen Punkten dem Ständerat, bei einigen dem Nationalrat
folgte und bei anderen einen Mittelweg suchte. So übernahm sie etwa die 10-Tages-
Frist für Berufungen im summarischen Verfahren bei familienrechtlichen Streitigkeiten
vom Ständerat und die strengeren Konsequenzen bei Nichterscheinen im
Schlichtungsverfahren vom Nationalrat. Für das Einbringen neuer Beweismittel
beschloss sie einen Kompromiss, der die Regeln gegenüber dem geltenden Recht etwas
lockert. Beide Parlamentskammern nahmen den Antrag der Einigungskonferenz
einstimmig an. Während es im Ständerat keine Enthaltungen gab, enthielten sich im
Nationalrat 23 Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion der Stimme.

In der Schlussabstimmung am Ende der Session stimmte die Ständekammer dem
Entwurf ebenfalls einhellig zu. Der Nationalrat verabschiedete die revidierte ZPO
schliesslich mit 139 zu 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Mit Ausnahme von Jean-Luc
Addor (svp, VS) stellte sich hier die SVP-Fraktion geschlossen dagegen. Ein allfälliges
Referendum vorbehalten, «zu dem es hoffentlich nicht kommen wird», könnten die
«sehr wichtigen Verbesserungen» am Zivilprozess auf den 1. Januar 2025 in Kraft
treten, stellte Bundesrätin Baume-Schneider in Aussicht. 2

1) AB NR, 2022, S. 982 f.
2) AB NR, 2023, S. 109 ff.; AB NR, 2023, S. 527 ff.; AB NR, 2023, S. 653; AB SR, 2023, S. 2 ff.; AB SR, 2023, S. 242 ff.; AB SR,
2023, S. 275; BBl, 2023 786
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